
 

 
 Dienstgebäude 

Herdentorsteinweg 49/50 
28195 Bremen 
 
Bus / Straßenbahn 
Hauptbahnhof 
oder Herdentor 

Eingang 
Entwurf und Neubau: 
Hillmannplatz 8-10 
Straßenerhaltung, 
Brücken- und Ing.bau 
sowie Schwertransporte: 
Hillmannstraße 2a 

Sprechzeiten 
Mo. bis Fr. 
8:00 - 12:00 Uhr 
weitere Termine 
nach tel. 
Vereinbarung mög-
lich 

Geschäftsstelle: 
T (0421) 361 9780 
F (0421) 361 9738 
E-Mail office@asv.bre-
men.de 
  

 
Dienstleistungen und Informationen der Verwaltung unter Tel. (0421) 361-0, 
www.transparenz.bremen.de, www.service.bremen.de 

 

Amt für Straßen und Verkehr  Freie 
Hansestadt 
Bremen 
 

ASV, Herdentorsteinweg 49/50, 28195 Bremen 

 
Ortsamt Schwachhausen/Vahr 

Wilhelm-Leuschner-Straße 27/ 27a, Block D 

28329 Bremen  
 
 

 Auskunft erteilt 
 

 

 
 

Datum und Zeichen 
Ihres Schreibens 
21.11.2024 
 

Bremen, den 05.12.2024 

Verbesserung der Ein- und Ausfahrt – Verbindungsweg Wätjenstraße/ Friedhofstraße 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  

Sie haben uns den o.g. Beschluss vom 20.11.2024 mit Mail vom 21.11.2024 übermittelt. Darin fordert 
der Fachausschuss „Verkehr und Sicherheit im Stadtteil“ des Beirates Schwachhausen das ASV auf, 
eine zusätzliche Markierung auf dem Übergangsbereich zur Friedhofstraße anzubringen, um den 
Übergang besser zu kennzeichnen und die Unfallgefahr in dem Bereich zu minimieren. 
 
Hierzu nehmen wir wie folgt Stellung: 
 
Der Johanne-Kippenberg-Weg und der Verbindungsweg von der Wätjenstraße in die Friedhofstraße 
sind Privatwege, von denen man über eine gemeinsame Ein- bzw. Ausfahrt in die Friedhofstraße ge-
langt. Diese Zufahrt ist regulär wie bei jedem privaten Grundstück baulich hergestellt, trichterförmig 
mit abgesenktem Bordstein und anderer Pflasterung (andere Form und Farbe) als der anliegende 
Gehweg und Seitenstreifen, sodass die Zufahrt durch den baulichen Zustand auch als solches zu 
erkennen ist. 

Die Straßenverkehrsbehörde darf nur die in der StVO abgebildeten Verkehrszeichen, wozu auch Mar-
kierungen zählen, anordnen. Markierungen von Ein- bzw. Ausfahrten werden nicht in der StVO abge-
bildet und sind nicht vom Verordnungsgeber vorgesehen, sodass es aufgrund der fehlenden Rechts-
grundlage nicht möglich ist, die geforderte Markierung anzuordnen. 

Zudem muss beachtet werden, dass der Verordnungsgeber durch §12 Abs.3 Nr. 3 StVO das Parken 
vor Grundstücksein- und –ausfahrten, auf schmalen Fahrbahnen auch ihnen gegenüber, untersagt. 
Maßnahmen zur Verdeutlichung dieses Parkverbots würden lediglich diese bereits bestehende ge-
setzliche Regelung wiederspiegeln, was gem. der allgemeinen Verwaltungsvorschrift zu den §§39 bis 
43 StVO untersagt ist. 

Insgesamt liegen die Voraussetzungen für straßenverkehrsbehördliche Maßnahmen nicht vor. 
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Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
Gez.  
 




